
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/10/21 94/17/0364
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1994

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §53b Abs2;

VStG §54b Abs3;

Rechtssatz

Die Au5assung, daß die Anhängigkeit von Beschwerden vor den Gerichtshöfen des ö5entlichen Rechts einen

Aufschubgrund iSd § 54b Abs 3 VStG darstellt, findet im Gesetz keine Deckung.
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